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Trägerrundschreiben Integrationskurse 09/23 
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Antragsverfahren 
Nürnberg, 22.09.2023 
- 1 Anlage - 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Trägerrundschreiben 04/22 vom 18.03.2022 wurden Sie über die 

Befreiung vom Kostenbeitrag von Geflüchteten aus der Ukraine von Amts 

wegen informiert.  Infolge einer Stabilisierung des noch im vergangenen 

Jahr plötzlichen Anstiegs an Zulassungsanträgen durch Geflüchtete aus der 

Ukraine wird von einer automatischen Kostenbefreiung von Amts wegen 

künftig abgesehen. 

Für alle Zulassungsanträge, die ab dem 03.10.2023 beim Bundesamt 

eingehen, gilt daher das gleiche Verfahren für alle Herkunftsländer. Das 

bedeutet für Geflüchtete aus der Ukraine konkret: soweit sie vom Träger 

der Grundsicherung für Arbeitsuchende (JobCenter) zur 

Integrationskursteilnahme zugelassen oder verpflichtet werden, ändert sich 

nichts, hier wird generell eine Kostenbefreiung erteilt. Anderenfalls müssen 

sie die Kostenbefreiung nunmehr beantragen und entsprechende 

Nachweise vorlegen. Bitte verwenden Sie hierfür das entsprechend 

aktualisierte Formular „Antrag auf Zulassung zu einem Integrationskurs 

gemäß § 44 Abs. 4 S. 2 Alt. 2 AufenthG“. 

Neben einer möglichen Kostenbeitragsbefreiung aufgrund Bezugs von 

Leistungen nach dem SGB II (Bürgergeld) besteht u.a. auch die Möglichkeit 

einer Kostenbefreiung als Härtefall oder als sog. Geringverdienende (vgl. zu 

den Kostenbefreiungsmöglichkeiten § 9 Absatz 2 
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Integrationskursverordnung). Bitte beachten Sie hierzu auch die FAQ zur 

sog. „Geringverdienendenregelung“ gem. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 der IntV, 

weitere Informationen dazu können Sie der beigefügten Anlage 

entnehmen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

elektr. gez. Uta Saumweber-Meyer 
Leiterin Abteilung „Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt“ 
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